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21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oranienburg für den Geltungsbereich 
des B-Plans Nr. 151 „Caravanserei Schmachtenhagen (ehem. Oberhavel Bauernmarkt)“

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

Ziel und Zweck der Planung
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2020 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 151 „Caravan-
serei Schmachtenhagen (ehem. Oberhavel Bauernmarkt)“ beschlossen. 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 ist die Änderung des 
Flächennutzungsplans erforderlich (die hier gegenständliche 21. Änderung 
des FNP). 

Die Bauleitplanung dient der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Umsetzung eines Bauernmarktes zu einer Tourismusdestina-
tion mit Gastronomie, Hofladen und Übernachtungsmöglichkeiten. 

Der Änderungsbereich grenzt im Norden an die Bauernmarktchaussee 
sowie den Regionalhaltepunkt Schmachtenhagen, im Osten an landwirt-
schaftliche Flächen sowie westlich an landwirtschaftliche Betriebsflächen. 
Die Bäke bildet die südliche Grenze des Änderungsbereiches. 

Umweltprüfung
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 2 (4) BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen, ein Umweltbericht gemäß § 2 (4) und § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB ist Bestandteil der Begründung der FNP-Änderung. 

Offenlegung der Planunterlagen (Ort, Dauer und Öffnungszeiten)
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung liegt der Vorentwurf 
der 21. FNP-Änderung mit Begründung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom

18.05.2021 bis einschließlich 04.06.2021

im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloss, Gebäude II, 1. Ober-
geschoss, Foyer zu folgenden Zeiten aus:

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
Freitag	 8.00 bis 13.00 Uhr.

Gelegenheit der Äußerung zu den Inhalten
Während der o. g. Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung abgegeben werden.

Post- und Hausanschrift des Stadtplanungsamtes: 
Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg
E-Mail:	 wolfs@oranienburg.de
Fax:	 03301/600 99 756

Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen werden in die anschließen-
de Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander einbezogen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben.

Hinweis: Vor Ort gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Aus-
breitung des neuartigen Coronavirus-SARS-CoV-2. Um die Vereinbarung 
von Terminen für die Abgabe von Stellungnahmen zur Niederschrift wird 
gebeten (Tel. 03301/600 756).

Datenschutzinformation:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Branden-
burgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
senderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.

Oranienburg, 13.04.2021

Alexander Laesicke			�    Siegel
Bürgermeister

Übersichtkarte: Lage und Abgrenzung des Änderungsbereiches der 21. Flächennutzungsplanänderung 
(Geltungsbereich des B-Plans Nr. 151 „Caravanserei Schmachtenhagen“, hellrot eingefärbt)
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Information zum Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen in Oranienburg im Jahr 2021

2021 werden durch die Stadt Oranienburg Neubaumaßnahmen auf dem 
Gebiet der Straßenbeleuchtung in Höhe von 150.000 € erfolgen.

Kriterien für die Auswahl der neu zu errichtenden Anlagen sind in erster 
Linie die Beseitigung von Standsicherheitsmängeln bei Beton- und Holz-
Lichtmasten und die Erhöhung der Energieeffizienz der Straßenleuchten 
im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Die überwiegend aus DDR-Zeiten 
stammenden Leuchten sind technisch verschlissen und weisen einen gerin-
gen Wirkungsgrad auf. Sie werden durch moderne effiziente LED-Leuchten 
ersetzt. Dabei wird eine Energie- und CO2- Einsparung von 68 % erzielt.

In folgenden Straßen wird die Beleuchtung erneuert:
–	 Steinpilzweg
–	 Pfifferlingsweg
–	 Birkenpilzweg
–	 Berliner Weg
–	 Hallimaschweg
–	 Morchelweg
–	 Maronenweg
–	 Am Ring

Die Bauarbeiten können erst nach Freigabe des Haushaltes begonnen wer-
den.

Beteiligungsverfahren zum Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Innenstadt
– Ihre Wünsche und Anregungen zur Weiterentwicklung der Innenstadt sind gefragt –

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 12.04.2021 
beschlossen, die ursprüngliche Beteiligungsfrist vom 16.04.2021 auf den 
14.05.2021 zu verlängern, um den Bürgerinnen und Bürgern ausreichend 
Zeit zu geben, sich zur ausliegenden Planung äußern zu können. Die Un-
terlagen sind wie im Amtsblatt Nr. 2 vom 13. März 2021 angekündigt, auf 
unserer Internetseite www.oranienburg.de/Informelle-Planverfahren zu 
finden. Ihre Hinweise, Anregungen und Ideen zur künftigen Entwicklung der 
Innenstadt können Sie uns per E-Mail an stadtentwicklung@oranienburg.
de oder postalisch an folgende Adresse senden:

Stadt Oranienburg
Schlossplatz 1
Haus II
16515 Oranienburg

Alle eingegangenen Beiträge werden gesichtet, ausgewertet und fließen in 
den weiteren Planungsprozess ein.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Oranienburg

Vorhabenbezogener B.-Plan B 141 „Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere“
öffentliche Auslegung 2. Entwurf

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 141 „Gnadenhof 
& Wildtierrettung Notkleintiere“ mit Begründung, Umweltbericht, Fachgutachten sowie nachfolgenden umweltbezogenen Informationen/Stellungnahmen: 

Art der 
Umwelt-
information

Themenblöcke nach Schutzgütern schlagwortartige 
Kurzcharakterisierung

Mensch 
und 
Gesund-
heit

Pflanzen 
Tiere, 
biologische 
Vielfalt

Boden, 
Fläche

Wasser Klima, 
Luft

Land-
schaft

Kulturgüter, 
Sachgüter

Wechsel-
wirkungen

Stellung-
nahmen von 
Behörden und 
sonstigen 
Trägern öffent-
licher Belange 

x Erfordernis Artenschutzgutachten 
insb. Fledermäusen, Reptilien, 
Amphibien und Brutvogelarten 
betreffend 

x Hinweis auf Schutzgebiete „Natur-
park Barnim“, LSG „Westbarnim“ 
und die Beachtung der dort veran-
kerten Schutzziele

x Hinweis auf gefährdungsfreien Um-
gang mit grundwassergefährdeten 
Stoffen (Tierkot)

x keine Altlastenverdachtsfläche, 
Hinweis auf Einhaltung Kreislauf-
wirtschaftsgesetz
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Stellung
nahmen der 
Öffentlichkeit
Stellung-
nahmen von 
Naturschutz-
verbänden
Gutachten 
Artenschutz

geschützte Pflanzen- und Tierarten 
im Gebiet, Auswirkungen

Begründung 
Grünord., 
Umweltber.

x teilweise Verdrängung der 
Erholungsfunkton

x Veränderung des Biotoptys durch 
das Vorhaben, Kompensation

x teilweise Verlust der Bodenfunktion 
durch Bebauung, Kompensation

– 	 Artenschutzgutachten zum Bebauungsplan Nr. 141, Verfasser Roland Heigel, und 
– 	 Stellungnahme des LRA Landkreis Oberhavel zum Vorentwurf B.-Plan Nr. 141 vom 04.003.2020 öffentlich ausgelegt.

Änderungen des 2. Entwurfs
Gegenüber dem 1. Entwurf vom 07.09.2020, Beschluss 0311/2020 der 
Stadtverordnetenversammlung (SVV), wurden die Planunterlagen des 
2. Entwurfs durch einen Vorhabenplan gemäß § 12 Abs. 3 BauGB ergänzt. 
Anstelle von 2 unterschiedlichen Sondergebieten wurde ein einheitliches 
Sondergebiet mit Bezug auf die spezielle Nutzungsart festgesetzt. Darin 
enthaltene Teilflächen wurden ausschließlich nach dem Maß der baulichen 
Nutzung differenziert. Ein untergeordneter Teil der Verkehrsfläche, welche 
nicht für eine öffentliche Widmung vorgesehen ist, wird als private Ver-
kehrsfläche festgesetzt. Wesentliche inhaltliche Änderungen des Vorhabens 
sind mit dem 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 141 
nicht verbunden. 

Zeitraum der öffentlichen Auslegung:
Der 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 141 Gnadenhof 
& Wildtierrettung, Notkleintiere wird vom 18. Mai 2021 bis einschließ-
lich 24. Juni 2021 im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloss-
platz 1 Haus II, 1. Obergeschoss Foyer zu folgenden Zeiten öffentlich aus-
gelegt:
		
Montag, Mittwoch 
u. Donnerstag 	 8.00 Uhr bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 	 8.00 Uhr bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag 	 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Währender Auslegung erhält die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme bezogen auf Än-
derungen des 2. Entwurfs, die an das Stadtplanungsamt, Postanschrift oder 
per E-Mail an steinbrecht@oranienburg.de zu richten ist. 
Ansprechpartner für Fragen und Erläuterungen zum Plan ist Herr Stein-
brecht, Sachgebiet verbindliche Bauleitplanung, Zimmer 2.231.
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungsergebnisses kann 
andernfalls nicht erfolgen. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann die 
Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht rechtzei-
tig abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben können. Über die eingegangenen Stellungnahmen und Hinweise 
zum 1. und zum 2. Entwurf wird im Rahmen der Abwägung öffentlicher und 
privater Belange untereinander und gegeneinander in öffentlicher Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung entschieden. 

Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung des Bau-
leitplanverfahrens eingewilligt. 

Hinweis: 
In der Stadtverwaltung gelten weiterhin Schutzmaßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 (siehe Internetseite 
Stadt Oranienburg). Soweit das Erfordernis für die Abgabe von Stellung-
nahmen zur Niederschrift besteht, wird um die Vereinbarung eines Termins 
gebeten (Tel. 03301/600 7362).

Übersichtsplan zur Lage des Vorhabens
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Datenschutzinformationen
Im Rahmen der Beteiligung werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
rechtlichen Grundlage des § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des § 5 
Abs. 1 Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG). Die Daten werden 
benötigt, um den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interes-
se hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung 
und dessen Berücksichtigung zu informieren. Sofern Sie Ihre Stellungnah-
men ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 

das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Da-
ten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt.

Oranienburg, den 13.04.2021

Alexander Laesicke
Bürgermeister

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 157 „Wasserstoffwerk Wensickendorf“ 
und 20. Änderung des FNP.

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB, 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf des Bebauungsplans 

und zum Vorentwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplans

Geltungsbereich vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 157                                                 Maßstab  1: 5000
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1.	 Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB zum Aufstel-
lungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 157 
„Wasserstoffwerk Wensickendorf“, 20. Änderung des Flächen-
nutzungsplans (FNP) 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg hat am 12. April 
2021 auf der Rechtsgrundlage der §§ 1 Abs. 3 und 8 Abs. 3 BauGB sowie 
§ 28 Kommunalverfassung Brandenburg (jeweils i. d. z. Zt. geltenden Fas-
sung) folgenden Beschluss gefasst: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
1.	 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 157 

„Wasserstoffwerk Wensickendorf“. Der Geltungsbereich ist in der An-
lage dargestellt.

2.	 die Einleitung der 20. Änderung des FNP für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 157 „Wasserstoffwerk Wensickendorf“.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde auch die dafür erforder-
liche Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für den Standort in Wen-
sickendorf bestätigt. Das künftige Baugebiet liegt auf einer Teilfläche der 
Wensickendorfer Feldflur, südlich der Bahntrasse der Niederbarnimer Ei-
senbahn, nahe dem öffentlich gewidmeten Landwirtschaftsweg „Im Wen-
sickendorfer Felde“. Auf dem ca. 8 ha großen, künftigen Betriebsgelände 
soll neben einer Halle zur elektrolytischen Wasserstoffherstellung auch 
eine größere Freiflächenphotovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den 
Produktionsprozess entstehen. Die Flurstücke 155; 156; 229; 217; 228 und 
166 der Gemarkung Wensickendorf, Flur 1 sind vollständig Bestandteil des 
Geltungsbereiches, die Flurstücke 165 und 168 teilweise. Östlich grenzt der 
Geltungsbereich 2 des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 156 „Solar-
park Schmachtenhagen“ an.

Verfahren
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird ebenso wie die 20. Änderung 
des FNP im Regelverfahren, mit zwei selbständigen Verfahrensschritten 
der Beteiligung durchgeführt. Mit dem Vorentwurf des B-Plans erfolgt eine 
erste Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange 
in der Zeit vom 18.05–24.06.2021. 

Der Entwurf des Bebauungsplans wird nach Einarbeitung oder gegebenen-
falls Abwägung der Hinweise und Anregungen aus dem Beteiligungsver-
fahren zum Vorentwurf, mit dem Entwurf der Begründung, dem Entwurf des 
Umweltberichts und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie mit dem 
Entwurf der FNP-Änderung für einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen 
erneut im Stadtplanungsamt Oranienburg, Schloss, Haus 2, Foyer 1. OG 
öffentlich ausgelegt. Der Auslegungstermin wird rechtzeitig im Amtsblatt 
der Stadt Oranienburg bekannt gemacht.

2. 	 Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
 zum Bebauungsplan Nr. 157 „Wasserstoffwerk Wensickendorf 
– Vorentwurf und 

	 Zum Vorentwurf 20. Änderung des Flächennutzungsplans 

Ziele und Zweck der Planaufstellung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 157 „Wasserstoffwerk Wen-
sickendorf“ und der 20. Änderung des FNP werden insbesondere Ziele der 
Klimaverbesserung auf der Basis einer erheblichen CO2-Reduzierung für die 
Niederbarnimer Eisenbahn auf der Strecke der ehemaligen „Heidekraut-
bahn“ verfolgt. Die Substitution von Diesel als gegenwärtigem Treibstoff 
soll künftig durch einen klimaneutralen Wasserstoffantrieb gewährleistet 
werden. Das Vorhaben steht damit in unmittelbarem Zusammenhang zu 

den Klimaschutzzielen 2050 der Bundesrepublik. Die Herstellung des Elek
trolyse-Wasserstoffs wird in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke präferiert, 
weshalb der Standort Wensickendorf ausgewählt wurde.

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB liegen der 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 157 mit Begrün-
dung und Untersuchungsrahmen zu umweltrelevanten Belangen sowie der 
Vorentwurf zur 20. Änderung des FNP vom

 18. Mai 2021 bis einschließlich 24. Juni 2021 

im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloss Haus II, Foyer 1. Ober-
geschoss zu folgenden Zeiten aus:

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag 	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 1700 Uhr
Freitag	 8.00 bis 13.00 Uhr

Die zur Offenlage und Beteiligung vorgesehenen Unterlagen sind gemäß 
§ 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich und parallel auf der Internetseite der Stadt 
Oranienburg unter – www.oranienburg.de – eingestellt unter: Politik & 
Beteiligung/Bürgerbeteiligung/Offenlagen. Während der Auslegung 
wird der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beim Stadtplanungsamt 
Oranienburg Gelegenheit zur Äußerung zu den Planinhalten und zur Erör-
terung des Vorentwurfs gegeben. Ansprechpartner ist Herr Steinbrecht, 
Sachgebiet verbindliche Bauleitplanung, Zimmer 2.231. Schriftliche Stel-
lungnahmen zum Vorentwurf können während des Zeitraums der Offenle-
gung abgegeben werden und sind an das Stadtplanungsamt, Postanschrift 
oder per E-Mail an steinbrecht@oranienburg.de zu richten.

Datenschutzinformationen
Im Rahmen der Beteiligung werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
rechtlichen Grundlage des § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des § 5 
Abs. 1 Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG). Die Daten werden 
benötigt, um den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interes-
se hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung 
und dessen Berücksichtigung zu informieren. Sofern Sie Ihre Stellungnah-
men ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Da-
ten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt.

Hinweis: In der Stadtverwaltung gelten weiterhin Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 (siehe Inter-
netseite Stadt Oranienburg). Soweit das Erfordernis für die Abgabe von 
Stellungnahmen zur Niederschrift besteht, wird um die Vereinbarung eines 
Termins gebeten (Tel. 03301/600 7362).

Oranienburg, den 13.04.2021

Alexander Laesicke
Bürgermeister



AMTSBLATT FÜR DIE STADT ORANIENBURG

Amtlicher Teil

18  |  Nummer 3 • 8. Mai 2021

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 156 „Solarpark Schmachtenhagen“  
23. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP);  frühzeitige  Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 3 BauGB

vB Plan Nr. 156 „Solarpark Schmachtenhagen/Wensickendorf“    Geltungsbereich 1 u. 2

Verfahren
Die Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
156 und zur 23. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) werden 2-stufig 
als Regelverfahren nach den §§ 3; 4; 4a; 5, 8 und 9 BauGB durchgeführt. 
Mit dem Vorentwurf des B-Plans erfolgt eine erste Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange vom 18.04–24.05.2021. In 
der Phase des Entwurfsbearbeitung wird nach Einarbeitung oder gegebe-
nenfalls Abwägung der Hinweise und Anregungen aus dem ersten Betei-
ligungsverfahren, der fertiggestellte Entwurf mit Begründung, Entwurf des 
Umweltberichts und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und parallel der 
Entwurf der FNP-Änderung für einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen 
im Stadtplanungsamt öffentlich ausgelegt. Der Auslegungstermin wird im 
Amtsblatt der Stadt Oranienburg bekannt gemacht.

Ziele und Zwecke der Planung
Das künftige Sondergebiet für Photovoltaikanlagen hat zwei Geltungsberei-
che mit jeweils einer Teilfläche in der Wensickendorfer und einer Teilfläche 
in der Schmachtenhagener Feldflur, südlich und nördlich der Bahntrasse der 
Niederbarnimer Eisenbahn. Der Solarpark wird in seiner zulässigen Nut-
zungsdauer auf 30 Jahre begrenzt. Die betroffene Landwirtschaftsfläche 
wird damit nicht dauerhaft entzogen. Die Flächennutzung mit Photovolta-
ikanlagen dient mit der CO2-freien Stromerzeugung den Klimazielen 2050.

Umweltbezogene Belange und Auswirkungen der Planung werden durch 
Fachgutachten und umweltbezogene Vorortrecherchen im Verlauf des 
Planungsprozesses ermittelt und im Umweltbericht zum Planentwurf do-

kumentiert. Durch entsprechende Planfestsetzungen sowie vertragliche 
Regulierung im Durchführungsvertrag werden die Erschließung sowie der 
erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich und Ersatz sichergestellt.

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB liegen der 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 157 mit Begrün-
dung und Untersuchungsrahmen zu umweltrelevanten Belangen sowie der 
Vorentwurf zur 23. Änderung des FNP vom

 18. Mai 2021 bis einschließlich 24. Juni 2021 

im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloss Haus II, Foyer 1. Ober-
geschoss zu folgenden Zeiten öffentlich aus:

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag 	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag	 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 1700 Uhr
Freitag	 8.00 bis 13.00 Uhr

Die zur Offenlage und Beteiligung vorgesehenen Unterlagen sind gemäß 
§ 4a Abs. 4 BauGB zusätzlich und parallel auf der Internetseite der Stadt 
Oranienburg unter – www.oranienburg.de – eingestellt unter: Politik & 
Beteiligung/Bürgerbeteiligung/Offenlagen. Während der Auslegung 
wird der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beim Stadtplanungsamt 
Oranienburg Gelegenheit zur Äußerung zu den Planinhalten und zur Erör-
terung des Vorentwurfs gegeben. Ansprechpartner ist Herr Steinbrecht, 
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Sachgebiet verbindliche Bauleitplanung, Zimmer 2.231. Schriftliche Stel-
lungnahmen zum Vorentwurf können während des Zeitraums der Offenle-
gung abgegeben werden und sind an das Stadtplanungsamt, Postanschrift 
oder per E-Mail an steinbrecht@oranienburg.de zu richten.

Datenschutzinformationen
Im Rahmen der Beteiligung werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
rechtlichen Grundlage des § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des § 5 
Abs. 1 Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG). Die Daten werden 
benötigt, um den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interes-
se hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung 
und dessen Berücksichtigung zu informieren. Sofern Sie Ihre Stellungnah-
men ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 

das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Da-
ten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt.

Hinweis: In der Stadtverwaltung gelten weiterhin Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 (siehe Inter-
netseite Stadt Oranienburg). Soweit das Erfordernis für die Abgabe von 
Stellungnahmen zur Niederschrift besteht, wird um die Vereinbarung eines 
Termins gebeten (Tel. 03301/600 7362).

Oranienburg, den 13.04.2021

 
Alexander Laesicke
Bürgermeister

Flurbereinigungsverfahren B 96n – OU Löwenberg-Teschendorf – 
Verf.-Nr. 400116

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuord-
nung, Dienstsitz Prenzlau hat beschlossen:

Berichtigung des Anordnungsbeschlusses 
vom 29. November 2016

In der Tabelle der verfahrensgegenständlichen Flurstücke unter 1. im An-
ordnungsbeschluss werden nachfolgende Schreibfehler in der Angabe der 
Flurstücke gemäß § 132 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) berichtigt:

falsche 
Flurstücksbezeichnung

berichtigte 
Flurstücksbezeichnung

Flurstückes 338, Flur 1, 
Gemarkung Hoppenrade

Flurstück 328, Flur 1, 
Gemarkung Hoppenrade

Flurstückes 339/1, Flur 1, 
Gemarkung Hoppenrade

Flurstück 329/1, Flur 1, 
Gemarkung Hoppenrade

1. Änderungsbeschluss

Das mit Anordnungsbeschluss vom 29. November 2016 festgestellte Gebiet 
des

Flurbereinigungsverfahrens B 96n – OU Löwenberg-Teschendorf – 
Verf.-Nr. 400116

wird gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG wie folgt geändert:

1. 	 Verfahrensgebiet

1.1	 Hinzuziehung von Flurstücken

Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke hinzuge-
zogen und auch insoweit das Flurbereinigungsverfahren angeordnet:

Land Brandenburg 
Landkreis Oberhavel 
Gemeinde Löwenberger Land

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Hoppenrade 1 312, 314, 406, 490

3 39, 68

Grüneberg 9 25, 77, 78

Gutengermendorf 3 90

Löwenberg 6 59/21, 67, 68

Neulöwenberg 1 1/6,

Nassenheide 4 843

8 12

Teschendorf 3 107

6 41

12 18, 55, 147, 149/4

Die Größe der zugezogenen Flurstücke beträgt lt. Liegenschaftskataster 
31,6116 ha.

1.2 	Ausschluss von Flurstücken

Nachstehend aufgeführte Flurstücke werden aus dem Verfahrensgebiet 
ausgeschlossen:

Land Brandenburg 
Landkreis Oberhavel 
Gemeinde Löwenberger Land

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Neulöwenberg 1 116

Nassenheide 1 1

Die Größe der ausgeschlossenen Flurstücke beträgt lt. Liegenschaftskata-
ster 5,2593 ha. 
Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von ca. 3.858 ha.

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage beigefügten Gebietskarte dar-
gestellt.
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2. 	 Beteiligte

Am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:

– 	 als Teilnehmer

	 die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstü-
cke, die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie 
die Inhaber von selbständigem Gebäudeeigentum.

– 	 als Nebenbeteiligte

a) 	 Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen werden,

b) 	 andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemein-
schaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) 
oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG), 

c) 	 Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungs-
gebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm 
beeinflusst wird,

d) 	 Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persön-
lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken,

e) 	 Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),

f) 	 Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungs-
kosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder die zur Errich-
tung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes 
mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

3. 	 Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Eigentümern gleich-
stehenden Erbbauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem 
Gebäudeeigentum auf den zugezogenen Flurstücken werden Mitglieder 
der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens B 96n – OU 
Löwenberg-Teschendorf – mit Sitz in Löwenberg.

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der ausgeschlossenen Flurstücke 
sowie die Inhaber von selbständigem Gebäudeeigentum auf den ausge-
schlossenen Flurstücken scheiden insoweit aus der Teilnehmergemein-
schaft aus.

4. 	 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte an den zum Verfahrensgebiet zugezogenen Flurstücken, die aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungs-
verfahren berechtigen, sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses beim 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau anzumelden.

Auf Verlangen der Oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende 
sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzuwei-
sen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Obere Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

5. 	 Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

Gemäß der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist hinsichtlich der zugezogenen Flur-
stücke von der Bekanntgabe dieses Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die Zustimmung der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) 	 wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Verfahrensgebiet geändert 
werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum ordnungsge-
mäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b) 	 wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden sollen.

c) 	 wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die 
Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle 
Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge nicht beeinträchtigt werden.

d) 	 wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbe-
reinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Obere Flurbereinigungs-
behörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen 
lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, so 
muss die Obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenommen worden, 
so kann die Obere Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der 
das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anwei-
sungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) und d) dieses 
Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis 
zu 1.000,00 € für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 
und 17 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)). Unter Umständen kann 
auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außer-
dem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungsbe-
schluss verfügten Einschränkungen des Eigentums aufgehoben.

6. 	 Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land Brandenburg. 
Der Träger des Unternehmens hat den von ihm verursachten Anteil an den 
Verfahrenskosten zu zahlen.
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teilnehmergemein-
schaft. Der Träger des Unternehmens hat an die Teilnehmergemeinschaft 
die von ihm verursachten Ausführungskosten zu zahlen.
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7. 	 Gründe

Die unter 1.1 genannten Flurstücke 25, 77, 78, Flur 9, Gemarkung Grüne-
berg, das Flurstück 41, Flur 6, Gemarkung Teschendorf und die Flurstücke 
18, 55, 147, 149/4, Flur 12, Gemarkung Teschendorf werden unter Bezug 
auf vorliegende Vereinbarungen zur Landbereitstellung durch den Unter-
nehmensträger zum Verfahrensgebiet zugezogen.

Die Zuziehung des Flurstückes 59/21, Flur 6, Gemarkung Löwenberg und des 
Flurstückes 1/6, Flur 1, Gemarkung Neulöwenberg erfolgte zur Gewährleis-
tung der Erschließung über örtlich vorhandene Wege.

Die Flurstücke 312, 314, 406, 490, Flur 1, Gemarkung Hoppenrade, das Flur-
stück 90, Flur 3, Gemarkung Gutengermendorf, die Flurstücke 67, 68, Flur 6, 
Gemarkung Löwenberg, das Flurstück 843, Flur 4, Gemarkung Nassenheide, 
das Flurstück 12, Flur 8, Gemarkung Nassenheide und das Flurstück 107, 
Flur 3, Gemarkung Teschendorf wurden im Hinblick auf geplante Maßnah-
men zur Neugestaltung des Verfahrensgebietes einbezogen.

Die Zuziehung der Flurstücke 39 und 68, Flur 3, Gemarkung Hoppenrade 
erfolgte zur zweckmäßigen Abgrenzung des Verfahrensgebietes in diesem 
Bereich.

Bezüglich der unter 1.2 aufgeführten Flurstücke wurde festgestellt, dass 
diese für die weitere Durchführung des Verfahrens nicht mehr benötigt 
werden. Die Flurstücke wurden daher aus dem Flurbereinigungsverfahren 
ausgeschlossen.

8. 	 Hinweis über die Erhebung personenbezogener Daten

Im Flurbereinigungsverfahren werden personenbezogene Daten von Ver-
fahrensbeteiligten und Dritten verarbeitet. Nähere Informationen gemäß 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können auf der Internetseite

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Information-DSGVO-FBV-
nach-FlurbG.pdf

eingesehen werden. Alternativ sind die Informationen auch beim Landes-
amt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Gra-
bowstraße 33, 17291 Prenzlau erhältlich.

9. 	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den 1. Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats beim 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau Widerspruch erhoben werden.

Prenzlau, den 16.04.2021

Im Auftrag		�   DS 
Norman Vollbrecht

Anlage
Gebietskarte
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Folgender Beschluss wurde in der Sondersitzung  
der Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2021 gefasst:

Vorlage-Nr: 0516/2021 (Ja 29 | Nein 1 | Enthaltung 2)
Beschluss-Nr.: 0322/14/21
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg beschließt die 
Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen einschließlich der 
mittelfristigen Finanzplanung 2019–2024. Die Haushaltssatzung hat den 
folgenden Wortlaut. (siehe Anlage).

Zusätzlich werden 210.000 EUR Aufwandsmittel für den Straßenunter-
halt eingestellt sowie weitere investive Mittel i. H. v. 40.000 EUR für 
die Maßnahme „Besucherlenkung Gedenkstätte Sachsenhausen“ (insg. 
100.000 EUR). Die erforderlichen Mittel gehen zu Lasten der Liquiditäts-
reserve.

Haushaltssatzung
der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 65 ff. und § 28 Abs. 2 Ziff. 15 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl.  I Seite 2) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 
26.04.2021 mit Beschluss-Nr.: 0322/14/21 folgende Haushaltssatzung er-
lassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
 
1. 	 im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	 ordentlichen Erträge auf	 115.364.000 EUR
	 ordentlichen Aufwendungen auf	 117.997.900 EUR

	 außerordentlichen Erträge auf	 780.000 EUR
	 außerordentlichen Aufwendungen auf	 780.000 EUR

2. 	 im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	 Einzahlungen auf	 113.127.700 EUR
	 Auszahlungen auf	 140.296.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen 
auf:

	 Einzahlungen 
	 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	  105.507.400 EUR
	 Auszahlungen 
	 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 110.578.900 EUR

	 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 7.620.300 EUR
	 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 	 29.073.600 EUR

	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0 EUR
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 644.000 EUR

	 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0 EUR
	 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	 0 EUR

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden für 2021 nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

10.627.800 EUR 

festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie 
folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
a) 	 für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
	 (Grundsteuer A)	�  300 v. H.
b)	 für Grundstücke 
	 (Grundsteuer B)� 400 v. H.

2.	 Gewerbesteuer� 370 v. H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

für die Stadt Oranienburg als von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 

50.000 EUR 

	 festgesetzt.

	 Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und 
ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung 
beruhen und Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanla-
gevermögen sind „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche 
Aufwendungen“.

2. 	 Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf

50.000 EUR

	 festgesetzt.
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3. 	 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung 
gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen erheb-
lich, so hat die Stadtverordnetenversammlung darüber zu entscheiden. 
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen 
Abschreibungen sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rück-
stellungen sind im Sinne des § 70 der BbgKVerf grundsätzlich nicht als 
erheblich anzusehen. Von der Zustimmung der Stadtverordnetenver-
sammlung weiterhin ausgenommen sind über- bzw. außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen, bei denen Sachverhalte des Ergeb-
nisplanes bzw. des investiven Finanzplanes, unter Beachtung von Wert-
grenzen und Bilanzierungsgrundsätzen, im Zuge der Jahresabschluss-
arbeiten in ihrer geplanten Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven 
Finanzhaushalt korrigiert werden müssen. Dies betrifft insbesondere 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bürgerbudget, da erst mit Ab-
stimmung über die Maßnahmen des Bürgerhaushaltes eine Zuordnung 
zum Ergebnis- oder Finanzplan möglich ist, Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Auflösung des Treuhandvermögens sowie Maßnahmen im 
Zuge der Unterhaltung von Gehwegen. Für die vorgenannten Beispiele 
erfolgt die Korrektur im Zusammenhang mit den Jahresabschlussar-
beiten, damit entfällt die gesonderte Beschlussfassung der Stadtver-
ordnetenversammlung zu überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen. Die Wertgrenzen, ab der überplan-
mäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, 
werden

1.	 im Ergebnishaushalt 
	
	 bei überplanmäßigen Aufwendungen 
	 je Budget				    auf� 50.000 EUR 

	 und

	 bei außerplanmäßigen Aufwendungen 
	 je Budget				    auf� 50.000 EUR 

festgesetzt.

2.	 im Finanzhaushalt 

	 bei überplanmäßigen Auszahlungen 
	 je Budget				    auf� 50.000 EUR 

und

	 bei außerplanmäßigen Auszahlungen 
	 je Budget				    auf� 50.000 EUR 

	 festgesetzt.

	 Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus einer gesetz-
lichen oder vertraglichen Verpflichtung ergaben, die aber durch Zah-
lungen anderer Körperschaften gedeckt werden und Mehraufwendun-
gen/Mehrauszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen 
bedürfen, unabhängig von den Wertgrenzen, nicht der Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung. Mehraufwendungen/Mehrauszah-
lungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Bewilligte, 
nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhält die 
Stadtverordnetenversammlung mit der Jahresrechnung zur Kenntnis.

4. 	 Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei 

a)	 der Entstehung eines Fehlbetrages 
	 des ordentlichen Ergebnisses von� 1.000.000 EUR 

	 und

b)	 bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 
	 Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf� 1.000.000 EUR 

festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

5.000.000 EUR

festgesetzt.

Oranienburg, den 27.04.2021

		  (Siegel)

Alexander Laesicke
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 der Stadt Oranienburg mit ihren Anlagen liegt für jedermann zur Einsichtnahme während der Dienststunden Mo, 
Mi, Do von 8–12 Uhr und 13–16 Uhr, Di von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr und Fr von 8–12 Uhr in der Stadtverwaltung Oranienburg, Schloßplatz 1, Haus 1, 
Zimmer 1.001, Zentrale Dienste öffentlich aus. 

Oranienburg, den 27.04.2021
� (Siegel)

Alexander Laesicke  
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils
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Information des Bauverwaltungsamtes 
Heranziehung zu Straßenbaubeiträgen

Voraussichtlich in den Monaten Juni und Juli 2021 werden für Baumaß-
nahmen an der Straßenbeleuchtung der nachfolgend aufgeführten Erschlie-
ßungsanlagen in Sachsenhausen Bescheide zu Straßenbaubeiträgen ver-
sendet. Ihre Anfragen hierzu können Sie an die jeweilige Ansprechpartnerin 
richten.

Erschließungsanlagen:

1.) 	 Reicheltstraße EA I (von Clara-Zetkin-Straße bis Urbanstraße) 
	 in 16515 Oranienburg OT Sachsenhausen – Straßenbeleuchtung
	 Erhebung von Straßenbaubeiträgen
	 Ansprechpartnerin: 
	 Jenny Meintzen (Telefon: 600 737, E-Mail: meintzen@oranienburg.de)

2.) 	 Reicheltstraße EA II (von Urbanstraße bis An der Heide) 
	 in 16515 Oranienburg OT Sachsenhausen – Straßenbeleuchtung
	 Erhebung von Straßenbaubeiträgen
	 Ansprechpartnerin: 
	 Jenny Meintzen (Telefon: 600 737, E-Mail: meintzen@oranienburg.de)

3.) 	 Kolonie Berg (von Urbanstraße bis Clara-Zetkin-Straße) 
	 in 16515 Oranienburg OT Sachsenhausen – Straßenbeleuchtung
	 Erhebung von Straßenbaubeiträgen
	 Ansprechpartnerin: 
	 Jenny Meintzen (Telefon: 600 737, E-Mail: meintzen@oranienburg.de)

Rechtsgrundlagen:
Straßenbaubeitrag: § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG Bbg) i. V. m. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
KAG Bbg für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Oranienburg (Stra-
ßenbaubeitragssatzung) in Ausfertigung vom 25.09.2007

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des der Beitragspflicht unterliegenden Grund-
stücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

Für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gilt außerdem:
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die 
Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 Sachenrechtsbereinigungs-
gesetzes vom 21. September 1994 (BGBL 1 S. 2457) genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die 
Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt 
des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung 
des Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstückes gemäß §§ 15 und 16 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den 
Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz 
statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; an-
derenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 

Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte oder Nutzer eines Grundstückes 
haften als Gesamtschuldner. 
Die Gesamtschuldnerschaft ermöglicht der Stadt, den Straßenbaubeitrag 
ganz oder auch nur zu einem Teil von dem einen oder dem anderen oder 
allen Schuldnern zu fordern.

Einladung Bürgerinformationsveranstaltung 
Straßenausbauprogramm der Stadt Oranienburg

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahre 2019 die Erstellung eines 
Straßenausbauprogramms beschlossen. In einer ersten Bürgerveranstaltung 
im Februar 2020 wurden interessierte Bürger über die Vorgehensweise bei 
der Erstellung sowie erste Ergebnisse informiert. 

Am 12.05.2021, 17 Uhr möchte die Verwaltung die Abschluss-Ergebnisse 
präsentieren und lädt Sie hierzu ein. Es ist geplant, die Ergebnisse im Rah-
men einer Online-Veranstaltung (Zoom-Konferenz) durchzuführen. Hier-

zu möchten wir alle Interessierten bitten, sich unter der E-Mail-Adresse 
schuldig@oranienburg mit Namen und E-Mail-Adresse anzumelden. Der 
Link zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung wird Ihnen dann rechtzeitig 
an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse übermittelt.

Für Rückfragen steht Ihnen das Tiefbauamt, hier Frau Bischoff (bischoff@
oranienburg), zur Verfügung.
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Die Stadt Oranienburg ist mit ihren ca. 46.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Land Brandenburg und einer der 
vielseitigsten Arbeitgeber in der Region. Hier sind mehr als 600 Mitarbeitende tätig – vom/von der Berufseinsteiger/in 
bis zum/zur Experten/in. Wir bieten Ihnen die Chance auf einen spannenden und sicheren Arbeitsplatz mit 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den verantwortungsvollen und fachlich anspruchsvollen 
Arbeitsfeldern einer modernen Stadtverwaltung. 

Im Dezernat III – Stadtentwicklung – sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere unbefristete Stellen als

Sachbearbeiter/in Straßenbau und -unterhaltung (m/w/d)
neu zu besetzen.

   Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem

•	 Bearbeitung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen/Straßenbaumaßnahmen
•	 Bearbeitung von Ingenieurverträgen
•	 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Fördermittelanträgen
•	 Bearbeitung von Bürgeranfragen, Einsprüchen und Schadensfällen
•	 Bearbeitung von Angelegenheiten des ÖPNV
•	 Bearbeitung von Anträgen und Angelegenheiten für verkehrsrechtliche Anordnungen
•	 Bearbeitung von Angelegenheiten der Abfallwirtschaft, Duales System
•	 Bearbeitung von baulichen Angelegenheiten des ruhenden Verkehrs
•	 Bearbeitung von Grundstückzufahrten und Pollern
•	 Mitwirkung bei Haushaltsangelegenheiten

   Sie haben folgende fachliche Voraussetzungen

•	 ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium (Diplom oder Bachelor) als Bauingenieur/in oder als Landschaftsbauingenieur/in
•	 Besitz der Führerscheinklasse B
•	 mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sowie im Bereich Straßenbau und Tiefbau oder im Landschaftsbau sind 

wünschenswert

   Wir bieten

•	 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
•	 eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden
•	 eine bessere Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte (Mobile Arbeit)
•	 eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 TVöD, sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen
•	 die Möglichkeit der Gewährung einer Fachkräftezulage
•	 vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Fortbildungsangebote
•	 ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement
•	 eine betriebliche Zusatzversorgung für Beschäftigte
•	 jährliche Sonderzahlungen
•	 das VBB Firmenticket
•	 Unterstützung bei der Suche nach geeignetem Wohnraum
•	 Unterstützung bei der Suche nach benötigten Kitaplätzen
Die Stadt Oranienburg fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeitenden. Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeignet. Wir 
begrüßen deshalb Bewerbungen von allen Interessierten, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 
Behinderung oder sexueller Identität und Orientierung.

   Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) bitte unter Angabe des Kennwortes 
„SB Straßenbau und -unterhaltung“ vorzugsweise per E-Mail an personal@oranienburg.de.
Alternativ können Sie Ihre Bewerbung mit einem ausreichend frankierten Rückumschlag wie folgt an uns senden:

Stadt Oranienburg – Der Bürgermeister –
Haupt- und Personalamt 
Kennwort: SB Straßenbau und -unterhaltung
Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Bewerbungen berücksichtigt werden können.
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Förderung von Projekten in der LEADER-Region

Die 15. Projektauswahlrunde der LEADER-Region Obere Havel ist gestartet

Ab 03.05.2021 und bis zum Stichtag 30.07.2021 können sich Bürger, Un-
ternehmen, Vereine und Kommunen um die Förderung von Projekten in der 
LEADER-Region Obere Havel bewer- ben. Für diesen Projektaufruf stehen 
in der Region 2,0 Mio. € zur Verfügung.

Es sind weitere Aufrufe geplant, momentan stehen dafür öffentliche Mittel 
in Höhe von ca. 0,9 Mio. € bis Ende 2022 bereit.

Die Entscheidung zur Projektauswahl trifft die LAG in einer Mitgliederver-
sammlung im Sep- tember 2021. Antragsteller mit Projekten, die eine För-
derempfehlung der LAG erhalten haben, können innerhalb von 8 Wochen 
einen Antrag auf Förderung beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung in Neuruppin stellen.

Zur LEADER-Region Obere Havel gehören das Amt Gransee und Gemeinden, 
die Städte und Gemeinden Fürstenberg/Havel, Zehdenick, Löwenberger 
Land, Liebenwalde, Kremmen, Oberkrämer und Mühlenbecker Land sowie 
von der Stadt Oranienburg die Ortsteile Schmach- tenhagen, Zehlendorf 
und Wensickendorf.

Für die Bewerbung zur Förderung von Vorhaben nehmen Sie bitte rechtzei-
tig Kontakt mit dem Regionalmanagement auf und senden den vollständig 
ausgefüllten Projektbogen (zu finden unter www.ile-oberhavel.de) bis spä-
testens 30.07.2021 im Original an das Regionalmanage- ment. Vorausset-
zung für eine Förderung sind u.a. die Sicherung der Finanzierung und bei 
Bauvorhaben eine ggf. erforderliche Baugenehmigung.

Bei Fragen zur Arbeit der LAG, zu Fördermöglichkeiten über LEADER oder 
zum Verfahren der Förderantragstellung informieren Sie sich bitte auf der 
Internetseite www.ile-oberhavel.de oder wenden sich an das LEADER-
Regionalmanagement:

Frau Susanne Schäfer; Frau Dr. Sabine Bauer
Tel.: 03301/601 672 mittwochs und donnerstags im ILE-Treff 
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg im Landratsamt, 
Haus 1, Zimmer 1.82 oder
E-Mail: ile-treff-oberhavel@web.de
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